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Uorttrîttclgs 11/4 Uhv: Übung.
(Oie Supposition wird vom Leitenden, Hrn. Dr. Ntürsct, erst bcini Beginn dcrsetdcn bcknnnt gegeben.)

Mittags 1 Uliv: Gemeinsamos Mittagosssa (à S Fr. 50 ohne Wein)
inr Hotel „Dulinflof".

Nach de ni Mittagessen: Gemütliche Vereinigung.
Obiges Programm nebst Anmeldeschein ist den VcreinSvorständcn zu Handen ihrer Hülsslchrcr und

llbungSleiter zugestellt worden. Zahlreiche Beteiligung sowohl der Hülfslchrer und Hnlfslchrerinnen ist zu
erwarten, unisomehr da als Leiter der Übung unser verehrter Hr. Dr. Mnrsct gewonnen werden konnte.
Nach ernster, fruchtbringender Arbeit soll auch die Gemütlichkeit zu ihrem Rechte kommen. Für gutes, preis-
würdiges Mittagessen bürgt der Ruf des GmnienthaleS, und im Liede heißt eS: „Nienc geit's so schön u
lustig" w.

Die Anmeldungen sind bis SV. August nächsthin au den Präsidenten des Samaritervercins Bern,
Hrn. Jb. Hörni, eidgen. Sanitätsmagazin, einzusenden.

Vermischtes.
Dr. Klenke gibt in seinen diätischen Vorschriften Angaben über die Verdaulichkeit der

Speise», welche hier ebenfalls Platz finden mögen. Die von genanntein Forscher aufgestellte
Skala ist etwa folgende: Zum Verdauen bedürfen:

1 Stunde: Gekochter Reis.
1^2 Stunde: Geschlagene Eier, Gerstensuppe, gebratenes Wildpret, Obst als Mus ge-

kocht, gekochte Forelle, Spinat, Spargel, Sellerie, Hirn, gekochter Sago, Gerstenbrei, Hafergrütze.
2 Stunden: Gekochte Milch, rohes Ei, gekochte Gerste :c.
2^/2 Stunden: Rohe Milch, Trnthahn, gebratene wilde Gans, gekochtes Sauerfleisch,

gebratenes Spanferkel, geröstete Kartoffeln, in den Hülsen gekochte Bohnen, Erbsen :c.
2^.4 Stunden: Pudding von Eiern und Milch, Austern, Hühnerfrikassce, geröstetes

Rindsfilet.
3 Stunden: Roher Schinken, gcschmorrtes Hammelfleisch, gekochte Mohrrüben, frühe

Salate, Kohl.
3^/» Stunden: Gebratenes Schweinefleisch, harte Eier, gekochtes Rindfleisch, Butterbrot

mit Kaffee.
4 Stunden: Gekochtes und gebratenes Hausgeflügel, Hammelbraten, Kalbsbraten, trocke-

ncs Brot mit Kaffee.
4Vt Stunden: Schweinefleisch mit Gemüse, wildes Geflügel.
4^/2 Stunden: Gekochtes Hammelfleisch, gesalzenes Pökelfleisch und Sauerkohl.
5 Stunden: Gebratene Ranchwnrst, altes Hammelfleisch gebraten, Steinobst, Pilze, Nüsse.
6 Stunden: Altes Pökelfleisch, gebratene fette Aale, gebratene Neunaugen.
Felt, Ol und Säure zu den Speisen erschweren die Verdauung, während diese durch

Reizmittel, wie Salz in zulässigen Grenzen, Gewürze, Rettig :c. entschieden befördert wird.
Freilich die individuellen Differenzen kommen auch hier in Betracht und nie darf vergessen

werden, daß dieselbe Speise von dem einen auf Grund seines subjektiven Empfindens als
schwerverdaulich bezeichnet werden kann, welche der andere für leichtverdaulich erklärt.

Der Schleppe ist als Verbreiterin der Lngentuberknlose im Kurort Meran bereits der

Krieg erklärt worden. Auf allen Spazierwegen und Straßen sind dort Tafeln angebracht mit
der Aufschrift: „Auf allen Promenaden und Straßen ist das Schleppen der Kleider verboten!"
Zuwiderhandelnde Damen werden vom Aufsichtspersonal ohne Nachsicht beanstandet. Ein
solches Verbot dürfte nicht bloß in Kurorten, sondern auch in allen Städten, wo diese Thor-
heit Platz zu greifen droht, im Jruciesse der öffentlichen Gesundheitspflege erlassen werden.

IV 5^5 IZ) I O--1^) IV.

Zusammenlegbare Tragbahren
(eidgen. ModeU) sL-362-?) 1

liefert Fr. Grogg, MMfàikNt, Langenthal.
Druck und Expedition: Schüler â Cie., in Viel.


	Vermischtes

